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Medienkonferenz vom 13. Februar 2007

Unbefristeter Hungerstreik von Mehmet Esiyok

Aus Protest gegen den Auslieferungsentscheid des Bundesgerichtes vom 23. Januar 2007 ist das

langjährige ZK-Mitglied der PKK Mehmet Esiyok nach 14 Monaten Auslieferungshaft in einen

unbefristeten Hungerstreik getreten. Dieser wird bis zu seiner Freilassung oder seinem Tod fortge-

setzt. Wir protestieren gegen die neue Praxis der Schweizer Behörden, die das Leben von Mehmet

Esiyok gefährdet und sämtliche Verlautbarungen zur Förderung von Menschenrechten Lügen

straft.

Teilnehmer:

• Peter Nideröst, Rechtsanwalt im Asylverfahren

• Mehmet Kivrak, Vorstandsmitglied FEKAR (Föderation kurdischer Kultur- und Politikvereine Schweiz)

• Rolf Zopfi, Pressesprecher der Menschenrechtsgruppe augenauf Zürich

Mehmet Esiyok

Mehmet Esiyok schloss sich 1989 im Alter von 23 Jahren, kurz vor Abschluss seines Studiums, der PKK an.
1994 wurde er ins Zentralkomitee der PKK gewählt. Die Tätigkeiten von Esiyok umfassten die Verwaltung
und Schulung im Grenzgebiet zum Iran. Zusätzlich war er als Journalist tätig. Seit Ende der 90er Jahre setzte er
sich für den Waffenstillstand und eine politische Lösung der Kurdenfrage in der Türkei ein. Im November
2003 wurde er an der Gründungsversammlung in den Vorstand des Kongra-Gel, der Nachfolgeorganisation
der PKK,  gewählt. Danach war er mit diplomatischen Funktionen in den GUS-Staaten betraut.

Am 15. Dezember 2005 flüchtete Mehmet Esiyok unter falscher Identität mit gefälschten Papieren von Mos-
kau kommend in die Schweiz. Am Flughafen Zürich-Kloten stellte er ein Asylgesuch. Seit dem Jahr 2000
ersuchte Interpol Ankara die Schweiz mehrfach um Verhaftung von Mehmet Esiyok. Gestützt auf eine
Haftanordnung des Bundesamtes für Justiz (BJ) wurde er am 20. Dezember 2005 am Flughafen Zürich-
Kloten verhaftet und befindet sich seither in Auslieferungshaft.



Stand der juristischen Verfahren

Am 26. und 30. Januar 2006 ersuchte die türkische Botschaft in Bern die Schweiz formell um Auslieferung
von Mehmet Esiyok. Dem türkischen Auslieferungsbegehren liegen insgesamt fünf Anklagen an zwei türkische
Gerichte zugrunde. In diesen Anklageschriften werden Mehmet Esiyok insgesamt 31 einzelne Straftaten vor-
geworfen, die sich auf den Zeitraum zwischen 1990 und 2005 beziehen.

Auf der Grundlage diplomatischer Zusicherungen, auf die noch näher eingegangen wird, bewilligte das Bun-
desamt für Justiz mit dem Entscheid vom 29. August 2006 die Auslieferung von Mehmet Esiyok an die Türkei
für einen einzigen Anklagesachverhalt und lehnte das Auslieferungsersuchen für alle übrigen Anklagepunkte
ab. Die Auslieferung wurde unter dem ausdrücklichen Vorbehalt eines rechtskräftigen ablehnenden Asylent-
scheids bewilligt.

Gegen diesen Auslieferungsentscheid hat Mehmet Esiyok Beschwerde beim Schweizerischen Bundesgericht
erhoben. Mit Urteil vom 23. Januar 2007 hat das Bundesgericht die Beschwerde ebenso abgewiesen wie die
Einrede des politischen Delikts. Hingegen beurteilte es die vom BJ eingeholten diplomatischen Zusicherungen
für unzureichend. Es setzte deshalb als zusätzliche Bedingung für den Vollzug der Auslieferung fest, dass die
Türkei vorbehaltlos zusichere, Vertreter der schweizerischen Botschaft in Ankara das Recht einzuräumen,
Mehmet Esiyok in der Haft ohne Überwachungsmassnahmen jederzeit zu besuchen und an sämtlichen Ge-
richtsverhandlungen teilzunehmen; ausserdem müsse Mehmet Esiyok sich jederzeit an diese Vertreter wenden
können.

In Anwendung von Art. 1 F lit. b der Genfer Flüchtlingskonvention lehnte das Bundesamt für Migration mit
dem Entscheid vom 14. November 2006 das Asylgesuch von Mehmet Esiyok ab, indem es ihn aus der
Flüchtlingseigenschaft ausschloss. Gleichzeitig entschied es, dass die Wegweisung von Mehmet Esiyok in die
Türkei in Anbetracht der im Auslieferungsverfahren von der türkischen Botschaft abgegebenen diplomatischen
Zusicherungen völkerrechtlich zulässig sei. Es ordnete deshalb den Vollzug der Wegweisung im Rahmen der
Auslieferung von Mehmet Esiyok an die Türkei an.

Dagegen hat Mehmet Esiyok Beschwerde bei der Schweizerischen Asylrekurskommission eingereicht. Das
verfahren ist zurzeit beim Bundesverwaltungsgericht pendent.

Beurteilung der bisherigen Entscheide

Die bisher gefällten Entscheide stellen in zweifacher Hinsicht einen radikalen Paradigmawechsel dar. Zum ei-
nen widerspricht die Schweiz der bisher immer öffentlich vertretenen Position, dass diplomatische Zusicherun-
gen kein brauchbares Mittel zur Verhinderung von Folter und Misshandlung sind. Darauf wird weiter unten
noch ausführlicher eingegangen.

Zum andern ist der Ausschluss aus der Flüchtlingseigenschaft allein aufgrund von Mitgliedschaft und Rang in
der PKK in der Schweizer Asylpraxis ein Novum. Derartige Ausschlüsse wurden bisher immer mit Anschul-
digungen von konkret begangenen Taten begründet. Mit dem jetzigen Entscheid wird die türkische Sichtweise
der PKK als rein terroristischer Organisation vollumfänglich und kritiklos übernommen. Wenn hochrangigen
Mitgliedern der PKK, die im diplomatischen und politischen Bereich eingesetzt wurden, die Flüchtlingseigen-
schaft abgesprochen wird, wird die offensichtliche politische Dimension dieses Konfliktes ignoriert und der
gesamten Organisation werden rein verbrecherische Motive attestiert.



Politische Beurteilung

Die bisherigen Entscheide des Bundesamtes für Justiz und des Bundesamtes für Migration (BFM), die bezüg-
lich der Einschätzung der diplomatischen Zusicherungen auch vom Eidgenössischen Departement für auswärti-
ge Angelegenheiten (EDA) gestützt wird, lassen nur eine Interpretation zu: Es wurde ein politischer Entscheid
gefällt, versuchsweise Auslieferungen von Mitgliedern der in der Türkei verbotenen Organisationen durchzu-
führen. Offensichtlich steht die Schweizer Regierung unter grossem Druck, ihre Politik gegenüber der kurdi-
schen Befreiungsbewegung in der Türkei zu ändern. Diesem Druck wird Mehmet Esiyok geopfert. Nach die-
sem Grundsatzentscheid wurden Begründungen für diesen Entscheid zusammengebastelt. Die Folgen sind
verschiedentlich sichtbar. Zuerst zu den Begründungen der behördlichen Entscheide:

- Die Tatsache, dass die Türkische Botschaft erst im dritten Anlauf eine für das EDA befriedigende diplo-
matische Zusicherung abgegeben hat, wird positiv bewertet. Dies zeige den „ernsthaften Willen zur Ein-
haltung“.

- Obwohl die Anwälte in beiden Verfahren den Beizug der relevanten Akten aus den türkischen Ermitt-
lungsverfahren verlangt haben, wird dies verweigert. Dies obschon in den letzten Jahren diverse Ausliefe-
rungsbegehren der Türkei genau wegen in solchen Akten aufgetretenen Ungereimtheiten abgewiesen wur-
den.

- Die Türkei führt 30 vorgeworfene Straftaten an, aufgrund derer die Auslieferung erfolgen soll. 26 davon
sind so allgemein beschrieben, dass nicht festgestellt werden kann, um was für ein Delikt es sich überhaupt
konkret handelt. Ausser einem Vorwurf gelten die übrigen als verjährt. Trotz diesem wirren Sammelsurium
wird ausgeschlossen, dass die Türkei eine politische Motivation haben könnte, die zum Auslieferungsbe-
gehren geführt hat.

- Auch der Tatsache, dass in einem Fall eine Einvernahme unter Zwang erwähnt wird stärkt die Glaubwür-
digkeit der Türkei, ist aber kein Indiz für eine potentielle Gefährdung nach Auslieferung.

- Auch dass andere Europäische Länder Auslieferungen in ähnlichen Fällen immer verweigert haben, lässt
sich positiv darstellen: Es ist kein Fall bekannt, bei dem solche Zusicherungen missachtet wurden. Dazu
hatte die Türkei ja auch keine Gelegenheit.

Dass nicht neutrale Erwägungen zu den Entscheiden geführt haben, sondern das Prozedere umgekehrt lieft,
zeigen noch deutlicher die Auslassungen:

- Auf ein offizielles Monitoring wird verzichtet. Laut der Direktion für Völkerrecht, die an der Ausarbeitung
der diplomatischen Zusagen beteiligt war, wurde kein Einverständnis für ein Monitoring verlangt, weil be-
kannt war, dass die Türkei nicht zustimmen würde. Die Zusicherungen wurden der Bereitschaft der Türkei
angepasst, gewisse Bedingungen zuzulassen. Dies wurde nun vom Bundesgericht korrigiert.

- Das ganze Prozedere der EU-Annäherung soll eine zusätzliche Garantie sein, dass die Türkei die Zusi-
cherungen einhalten wird. Dass dieses Land aber unter gewissen Umständen bereit ist, Sanktionen der EU
in Kauf zu nehmen, scheint im EDA nicht bekannt zu sein.

- Mit keinem Wort wird erwogen, ob sich die politische Situation in der Türkei, zB. bei einer Verzögerung
der EU-Integration, so ändern könnte, dass den eingegangenen Verpflichtungen nicht mehr nachgelebt
wird.

- Vollkommen unter den Tisch gewischt wird die Tatsache, dass diplomatische Zusicherungen dieser Art
generell sehr umstritten sind. Eine ganze Reihe internationaler Menschenrechtsinstitutionen haben sich allein
dieses Jahr explizit gegen die Anwendung dieses Mittels ausgesprochen. Obwohl dies der Politischen
Abteilung 4 des EDA, die sich unter anderem mit Menschenrechtsfragen befasst, bekannt ist, scheint diese
Tatsache keine Erwähnung Wert zu sein. Zu diesem zentralen Punkt weiter unten mehr.



Vor allem die Tatsache, dass im letzten halben Jahr haben zwei Bundesräte beim Besuch in der Türkei gegen-
über der türkischen Presse die Auslieferung von Mehmet Esiyok in Aussicht gestellt haben, obwohl die juristi-
schen Verfahren noch hängig sind, spricht eine deutliche Sprache:
Um einen politischen Entscheid durchzuführen wird einfach alles nach Gusto zurechtgebogen oder
ignoriert. Mehmet Esiyok wird der Staatsräson geopfert.

Bestätigung durch das Bundesgericht

Das Bundesgericht hat die Beschwerde gegen den Auslieferungsentscheid am 23. Januar 2007 abgelehnt.
Auch dieser Entscheid ist abstrakt und technisch. Es wird weder auf die konkrete Situation in der Türkei, die
menschenrechtswidrige Gefährdung für PKK-Kader im Gefangenschaft, noch die Warnungen von internatio-
nalen Organisationen vor diplomatischen Zusicherungen eingegangen. Zwar verlangt das Bundesgericht ein
Monitoring durch Botschaftsangehörige, ignoriert aber das Dilemma dieses Konstruktes: Sobald ein Angehö-
riger der Schweizer Botschaft Folter oder unmenschliche Behandlung feststellt, hat sich die Schweiz der Miss-
achtung der internationalen Konventionen schuldig gemacht. Das Interesse, dies öffentlich bekannt zu machen
ist nicht vorhanden. Das Bundesgericht hat den zukünftigen Bock zum Gärtner gemacht.

Diplomatische Zusicherungen zum Schutz gegen Folter und Misshandlung

Es gibt eine Tendenz, mit diesen Zusicherungen Auslieferungen von Terrorverdächtigen oder Staatsfeinden an
Staaten zu ermöglichen, die bekanntermassen systematisch oder sporadisch Folter und Misshandlungen ein-
setzen oder zulassen. Diese Praxis wird weitherum massiv kritisiert, unter anderem von Amnesty International,
Human Rights Watch, dem UN-Hochkommissariat für Menschenrechte,  dem UN-Sonderberichterstatter für
Folter und dem Hochkommissar für Menschenrechte des Europarates. Diese alle rufen dazu auf, keine Aus-
lieferungen aufgrund solcher Zusicherungen durchzuführen.

Wir empfehlen zu diesem Thema die Lektüre von Human Rights Watch, «“Diplomatische Zusicherungen“
gegen Folter – Fragen und Antworten» (http://www.hrw.org/german/backgrounder/2006/ecaqna/1106/index.htm ).

Normalerweise bestreiten Staaten, dass sie Folter anwenden. Dies nachzuweisen ist jedoch je nach ange-
wandter Methode nicht einfach. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Opfer nach Erleiden
der Folter dies mitteilen. Erstens stehen sie selbst noch unter Drohung weiterer Folter, oder es wird mit Miss-
handlung von Familienmitgliedern und Freunden gedroht. Durch Kontrollbesuche können sich Angehörige
sogar einer erhöhten Gefahr von Repressalien aussetzen. Die Zusicherungen sind auch nicht rechtlich bindend,
es kann nicht rechtlich gegen einen Bruch der Zusicherung vorgegangen werden. Auch ein Monitoring des
Entsendestaates wird als überaus problematisch angesehen, da dieser Staat genauso wenig Interesse daran hat
festzustellen, dass er eine Person der Folter ausgeliefert hat.



Folgen dieses Vorgehens

Zwei Fragen stehen im Zusammenhang dieses Verfahrens zentral im Raum.

1. Welchen Stellenwert haben Konventionen zum Schutz der persönlichen Unversehrtheit im Rahmen der
Terrorismus-Bekämpfung?

2. Werden diplomatische Zusicherungen das übliche Mittel, um Auslieferungen unter Umgehung des absolu-
ten Schutzes vor Folter und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung trotzdem in Staaten durchzufüh-
ren, die die Einhaltung der Menschenrechte nicht gewährleisten?

Mit ihrem Vorgehen bezieht die Schweiz in beiden Fragen klar Position für eine Abschwächung der entspre-
chenden Verpflichtungen, jedes Individuum vor Folter und Misshandlung zu schützen. Sie setzt damit nicht nur
ihren eigenen Ruf aufs Spiel, sondern untergräbt aktiv die Positionen der genannten internationalen Men-
schenrechtsinstitutionen.

Zur Dokumentation dieser Problematik haben wir die Erlaubnis erhalten, auf den offenen Brief von Human
Rights Watch an den Bundesrat hinzuweisen. Dieser belegt eindrücklich, welche Irritation das fragliche Vor-
gehen der Schweiz auslöst. Der offene Brief ist befindet sich auf der Website von HRW mit der Adresse
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/switzerland1206/index.htm .

Wir fordern die Freilassung von Mehmet Esiyok

Angesichts der unfairen juristischen Beurteilung seines Falles ist Mehmet Esiyok in einen unbefristeten Hunger-
streik getreten. Dieser wird bis zu Freilassung oder Tod fortgesetzt. Es ist seine einzige Möglichkeit, dagegen
zu protestieren, dass er den politischen Interessen der Schweiz geopfert wird. Wir werden ihn mit allen Mitteln
unterstützen. Das Urteil des Bundesgerichtes wird von uns nicht akzeptiert und auf juristischem Weg be-
kämpft.

Zürich, 13. Februar 2007



Chronologie der Ereignisse seit der Ankunft in der Schweiz

15. 12. 2005 Mehmet Esiyok kommt am Flughafen Zürich an und stellt ein Asylgesuch

20. 12. 2005 Mehmet Esiyok wird in Auslieferungshaft gesetzt.

18. 1. 2006 Die Beschwerde gegen die Auslieferungshaft wird abgelehnt

30. 1. 2006 Die Türkei ersucht um Auslieferung von M. Esiyok

27. 3. 2006 Das Bundesamt für Justiz (BJ) ersucht die türkische Botschaft um Abgabe verschiedener
Garantien

5. 4. 2006 Die türkische Botschaft übermittelt allgemein formulierte Hinweise auf ihre Verpflichtung
zur Einhaltung von Menschenrechten

20. 6. 2006 Das EDA erachtet die Antwort als ungenügend und formuliert Anforderungen an diplomati-
sche Garantien

22. 6. 2006 Das BJ ersucht die türkische Botschaft um explizite Garantien

4. 7. 2006 Die türkische Botschaft übermittelt die verlangten Garantien

29. 8. 2006 Das BJ entscheidet, dass M. Esiyok ausgeliefert werden kann

2. 10. 2006 Gegen den Auslieferungsentscheid wird am Bundesgericht Beschwerde eingelegt

14. 11. 2006 Das Asylgesuch wird vom Bundesamt für Migration abgelehnt

14.12.2006 Human Rights Watch warnt den Bundesrat in einem offenen Brief vor dem Gebrauch von
diplomatischen Zusicherungen für Auslieferungsverfahren

15. 12. 2006 Gegen den ablehnenden Asylentscheid wird bei der Asylrekurskommission Beschwerde
eingelegt

23. 1. 2007 Das Bundesgericht lehnt die Beschwerde gegen den Auslieferungsentscheid ab

1. 2. 2007 Mehmet Esiyok tritt in einen unbefristeten Hungerstreik


